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Titel: 

Aufhebung der Satzung der Gemeinde Birkenwerder über den Zuschuss zu den Kosten 
der Mittagsversorgung in der Grundschule Birkenwerder vom 28.05.2008
(Mittagsversorgungssatzung)

Beschlusstext 
Die Gemeindevertretung Birkenwerder beschließt die Aufhebung der Satzung der Gemeinde 

Birkenwerder über den Zuschuss zu den Kosten der Mittagsversorgung in der Grundschule 

Birkenwerder (Mittagsversorgungssatzung) mit Wirkung zum 31.12.2025.

Begründung:

Die Mittagsversorgungssatzung trat zum 01.06.2008 in Kraft. Ziel der Satzung war es, 

finanziell bedürftigen Familien und deren Kindern bei der Mittagsversorgung in der 

Grundschule Birkenwerder eine Unterstützung zu geben. Es sollte allen Kindern die 

Möglichkeit eröffnet werden, unabhängig von bestehenden sozialen Verhältnissen, eine 
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Mahlzeit einzunehmen. Es handelte sich um eine freiwillige Leistung der Gemeinde. 

Im Jahr 2011 trat das Bildungs- und Teilhabepaket in Kraft. Es fördert finanziell bedürftige 

Familien und deren Kinder u.a. bei der Mittagsversorgung durch Erstattung der 

entsprechenden Kosten. Zuständig für die Leistungen ist der Landkreis Oberhavel. Als das 

Bildungs- und Teilhabepaket in Kraft trat, war noch eine Zuzahlung von 1 € pro Essen / Tag 

zu leisten. Diese Regelung wurde jedoch aufgehoben. Bedürftige Familien erhalten die 

Kosten der Mittagsversorgung durch den zuständigen Sozialleistungsträger voll erstattet. 

Daher ist für eine Regelung der Gemeinde kein Bedarf mehr.

Anlagen:

1.

Auswirkungen auf das Klima: 

 positiv  keine  negativ

Wenn negativ: Bestehen alternative Handlungsoptionen?

 Ja*  Nein
*Erläuterungen und alternative Handlungsoptionen sind im Begründungstext oder einer 
Anlage aufzuführen.

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt:

 Ja
 Nein

Wenn ja:  einmalig
 wiederkehrend

Voraussichtliche Höhe
der finanziellen 
Auswirkungen:

Stellungnahme eines Beirates/ einer/s Beauftragten liegt vor:

 Ja  Nein

Behandlung in den 
Ausschüssen: Empfehlungen

Gremienfolge Sitzungs-
datum ja nein enthalten

Sozialausschuss                  
Hauptausschuss                  
Finanzausschuss                  
Ortsentwicklungsausschuss                  


